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Eine im Jahre 1833 vorgenommene Zählung der Landsassen

giebt folgende Refnltate:
Landfassen 2042

GlaSholzcr 42

Heimathlose 89

2173

i. Brandversicherungöanstalt.

Das Departement des Innern hatte bereits im November

1832, nachdem die Probezeit deS Gesetzes über die

Errichtung dcr Brandversicherungsanstalt zu Ende gelaufen war,
den Entwurf cincs ncuen Gesetzes vorgelegt, welcher aber

erst noch dem Lande durch den Druck mitgetheilt und dcm

Großcn Rathe erst im Januar 1834 zur Berathung
unterworfen wurde, fo daß dessen Resultat dem künftigen Bericht
vorbehalten bleibt.

Aus, der für 1832 abgelcgten Rechnung ergab sich, daß

47,268 Gebäude für einen Kapitalwerth von L. 8i,6i7,7«o
versichert sind. Jm Laufe des Jahres 1833 haben sich im
Canton fünfundvierzig Feuersbrünste ereignet, wodurch
siebenundfünfzig Gebäude eingeäschert oder beschädigt wurden.

Der versicherte Brandschaden beträgt L. 49,962. 7 Btz. 6 Rp.

Erzieh ungsdeparte me in.

Jn keinem Departement zeigte sich wohl tn Vergleichung
mit dem Zustande unter der abgetretenen Regierung eine
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größere, umfassendere Thätigkeit/ als in dem

Erziehungsdepartement. Die Ausbildung des Mcnfchen zum Menfchen/

Christen und Bürger und die größtmögliche Vervollkommnung
feiner geistigen und religiösen Anlagen als höchsten Zweck

der freicn Verfassung anfchend / beschäftigte stch das Erzic-
hungSdepartement unausgcfctzt mit den zweckmäßigsten Mitteln

zur Erreichung jenes hohen Ziels der Volksbildung und

Volksveredlung. Hiezu fchien außer den Gelduntcrstützun-

gen/ eine gründliche Umgestaltung der höhern Unterrichtsan-
stalten und die Errichtung einer Hochschule nöthig / worüber
die erforderlichen Gefetzescntwürfe vorberathen wurden/nebst
der Organifation des Primär- oder Volksfchulwcfcns/ worüber

die Vollendung der Vorberathung deS uöthigen Ge-

fetzesentwurfs einem spätern Jahre vorbehalten blieb. Es

war dem Departement auch erfreulich zu fchen/ wie das

Volk felbst, wenigstens der größere, bessere Theil desselben/

das Bedürfniß mehrerer Ausbildung und eines verbesserten

Volksuntcrrichts erkennend / den Bemühungen des Departements

willfährig entgegenkam und eigene Geldopfer nicht
scheute.

Wie im letzten Bericht/ zerfällt der Rapport über die

Leistungen des Erziehungsdepartements in drei Haupttheile:
/V. von der Kirche;
v. von den höhern Lehranstalten;
c, von den Primarfchulen.

Die Kirche.
t. Evangelische Kirche.

Hinsichtlich des evangelischen Kirchenregiments und des

Verhältnisses derselben zur weltlichen Regierung ist von
Wichtigkeit/ daß im Jahre 1833 zum ersten Mal die durch die
Verfassung und die Synodalordnung vom 30. Novcmbcr 1832

aufgestellte Generalfynode der reformirten Geistlichkeit
sich versammelte. Die Versammlung fand vorschriftgemäß
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am vierten Dienstag nach Pfingsten statt. Die Angabe der

Berathungsgegenstände gehört nicht in diesen Bericht,
sondern in den von der Synode nach drei Jahren zu erstatten

Rapport. Die von ihr an die Regierung gestellten
Anträge wurden theils sofort erledigt, theils den betreffenden
Behörden zur Unterfuchung zugewiefen. So ward namentlich

infolge eines Gutachtens der Synode von dem Regie-
rungSrath dcn bessern Ziichtlingen dcr Zutritt zum heiligen
Abendmahl gestattet.

Außer der Generalfynode fanden die gewöhnlichen Ca-

pitelsverfammlungen statt. Das Resultat derfelben, fo wie
der Visttationsberichte, zeugte im Ganzen von erfreulicher
Thätigkeit der Geistlichen und ihrem guten Vernehmen mit
den Gemeinden; nur wenige Ausnahmen gaben Anlaß zu

Rügen und Warnungen. Die eingelangten Pfarrberichte
veranlaßten viele einzelne Verfügungen, wie Befchenkung

von Schulen mit Lehrmitteln, wenn auf den daherigen
Mangel aufmerksam gemacht ward; Aufmunterung mehrerer
Gemeinden zu zweckmäßiger Erweiterung der Schullokale
oder Erbauung neuer Schulhäufer; Einladung der

Regierungsstatthalter zu strengerer Handhabung der Sittenpolizei.
Das fchon früher gefühlte Bedürfniß einer Revision

der Predi g er ordn un g vom Jahre 1824/ welche in einigen

Bestimmungen dem Buchstaben und Geist der neuen
Verfassung widerstreitet, veranlaßte infolge Auftrags des

Regierungsrathes das Erziehungsdepartement, die evangelische

Kirchenkommifsion am 6. September mit der Revision
derselben zu beauftragen.

Eine andere Folge der Bemühungen des Erziehungs-
departcmcntS, die kirchliche Organisation in allen Theilen
den Vorschriften der Verfassung anzupassen, bestand in der

provozierten Aufhebung dcs bisherigen Wahlmodus der Geistlichen

in der Hauptstadt. Nach dem Dekret vom 2. Februar
1818 wurden diefe Geistlichen bisher auf einen dreifachen
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Vorschlag deS Stadtrathes von Bern durch die Regierung/
und zwar die Geistlichen am Münster durch den Großcn

Rath erwählt. Diese Wahlart beruhte auf einem Vorrecht
der Stadt Bern, denn keine andere Gemeinde des Cantons

besitzt das Vorschlagsrecht zu Pfarrstcllen; auch werden alle

übrigen Geistlichen des Cantons durch den Regierungörath
gewählt. Jener WahlmoduS wurde demnach durch das Dekret

vom si. Juli 1833 als verfassungswidrig aufgehoben

und für die Befetzung der Geistlichen-Stellen der Hauptstadt
die für den übrigen Canton bestehende Wahlart eingeführt.

Jm übrigen machte sich das Erziehungsdepartement/ fo

wie in den frühern Jahren die Unterstützung der Geistlichen

zur Pflicht/ wo folche nöthig war.
So wie im Jahre 1832,die Besoldung des Helfers in

Wasen / fo wurde aus den nämlichen Gründen durch Befchluß
deS Großcn Rathes vom 19. Juni 1833 diejenige deö Helfers '

von Zäziwyl von L. 8«« auf L. 1000 erhöht; dem Pfarrer
von Unterfeen feine Holzpenston um vier Klafter Tannenholz

vermehrt/ und andern Geistlichen Beisteuern/ theils an
die Kosten von Badekuren/ theils an die Kosten dcr ersten

Einrichtung (Aufzuggelder) ausgerichtet.

Folgende acht erledigte Pfarrstellen wurden im Jahre
1833 wieder befetzt: Maikirch/ Heilige-Geist-Kirche zu Bern/
Rapperöwyl, SigriSwyl/ Rüthe/ Wahleren / Oberwyl bei

Büren/ Walperswyl.

2. Katholische Kirche.

Daö Verhältniß der katholischen Kirche zum Staat und

ihre Organisation ist für den Canton Bern/ theils durch das

allgemeine katholische Kirchenrecht, theils durch die

Vereinigungsurkunde mit dcm ncucn LandcStheil und theils durch
das Konkordat mit dem Pabst vom 26. März 1828 bestimmt.

Dcr Geschäftsverkehr mit dcm Herrn Bischof zu Solothurn
gab zu keinen unangenehmen Collisionen Anlaß; namentlich
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entsprach er sofort dem geäußerten Wunsch der Regierung/
daß Herr Provikar Cuttat / wegen einer beleidigenden Zu.
fchrift an die Regierung/ von feiner Stelle abberufen werde/
und feither ist die Wiederbefetzung des ProvikariatS mit
gegenseitigem Emverständniß auf unbestimmte Zeit verfchoben.

So wie bei der evangelischen Kirche geschehe«/ so wur-.
den auch mehrern Geistlichen der katholischen Kirche die
etwas zu geringen Besoldungen erhöht/ nemlich demjenigen

zu Devclier um FrcS. 200/ demjenigen zu Courchapoix um
Fres. 200 und demjenigen zu Boncourt um FrcS. 200.

Herr Antoine/ gewesener Pfarrer zu Bonfol/ wurde
durch Befchluß des Großcn Raths vom 19. November mit
Frcs. 6«o pensionirt.

Mehrere Verhandlungen wurden nöthig zu Anordnung
der kirchlichen Verhältnisse der Gemeinde Pommerats/
Amtsbezirks Freibergen/ zn der zum nämlichen Kirchspiel
gehörenden Gemeinde Schweizerisch-Gonmois. Durch eine am

17. Juli 1831 von dem Bischof zu Solothurn genehmigte

Uebereinkunft/ waren nämlich die Bewohner von Schweizerisch

- Goumois ermächtigt worden/ ihre religiösen Pflichten
in der Kirche zu Französisch-Goumois (auf dem linke« Ufer
dcs Doubs) zu erfüllen; und dem Herrn Pfarrer letzterer
Gemeinde wurde auch die Einführung der GeburtS-/ Ehc-
und Sterbercgister der Bewohner von Schweizerifch-GoumoiS
übertrage«/ unter der einzigen Bedingung/ dem Herrn Pfarrer

zu PommeratS Abschriften der von ihm verfaßten Akten

zuzustellen. Da stch aber bald die bedeuttttden Uebclstände

dicfcr Uebercinkunft zeigte«/ so faßte der Regierungsrath
am 31. Oktober einen Befchluß/ kraft dessen die Register
des Personenstandes von Schwcizerisch-GoumoiS ausschließlich

durch dcn Herrn Pfarrer von PommeratS geführt/ und

die Bewohner jener Gemeinde ihre Schul- und Gemeinds-

pflichten zu PommeratS erfüllen sollen.
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L. Höhere Lehranstalten.

i. Akademie und höheres Gymnasium zu Bern.

Die reife Berathung der am Schlüsse des Jahres 1832

von der akademischen Specialcommifsion eingereichten
Entwürfe zu einer gründlichen Umgestaltung dcr bestehenden

Akademie nnd übcr die Errichtung eines höher« Gymnasiums,
nahm die Thätigkeit dcö ErziehungSdepartcments während
eines großen Theils des JahreS 1833 in Anspruch. Die
daherigen Gcsctzeöentwürfe wurden dem Großen Rath noch

in lctztcrm Jahre eingereicht, konnten aber in diesem nicht
mehr zur Berathung jener obersten Behörde kommen. Drei
Hauptgruudfätzc suchte das ErziehungSdepartcmcnt in Hinsicht

auf die Akademie durchzuführen, deren durchgreifende
Reform immer mehr als dringendes Bedürfniß anerkannt
wurde:

g) Das Zurücktreten der vorherrschend theologischen

Richtnng in der bisherigen Akademie und daher das Emporheben

der übrigen Theile des wissenschaftlichen Gefammtge-

biets; namentlich durfte alfo die philosophische Fakultät
nicht mehr wie bisher als bloße Dienerin der fogeheißenen
obcrn Akademie, d. h> der Theologie angcfehen wcrdcn.

K) Aufstellung dcs Grundsatzes unbedingter Lehrfreiheit;

und
<?) desjenigen, gänzlicher Lernfrciheit, mit Aufhebung

des Collegienzwanges.

Da diefe Grundsätze die wesentlichen Merkmale
derjenigen höhern Lehranstalten enthalten, die unter dem Namen

Hochschule oder Universität bekannt sind, so nahm daö

ErziehungSdepartcmcnt um so weniger Anstand für die verbesserte

Anstalt den Namen Hochfchule vorzuschlagen, als bei der

konsequenten Entwicklung obiger Grundsätze die ganze Anlage
des aufzuführenden Gebäudes, namentlich die Anzahl und

4
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Besoldung der Lehrer, auf einem möglichst ausgedehnten Fuß
beruhen mußte.

Mit der Errichtung einer Hochschule stand diejenige
eines höhern Gymnasiums in engem Zusammenhange,

besonders weil dnrch die' angedentete Erhebung der
philosophischen Fakultät zu der Selbstständigkeit eines intcgri-
renden Theiles des wissenschaftlichen Gcsammtgcbicts der

Mangel einer eigentlichen Vorschule fühlbar ward. ES

mußte demnach eine Anstalt errichtet werden, welche der

Hochschule als Grundlage und als Pflanzschule dienen sollte,
um den angehenden Studierenden die unerläßliche Vorbildung

zu gewähren.

Jn Gewärtigung der Sanktionierung der vorgeschlagenen

Reformen durch den Großen Rath, sorgte das Erzie-
hungsdepartemcnt für den gehörigen Fortgang der bisherigen
Akademie.

Der durch den Hinscheid deS Herrn Professors Tribolet,
Vater, erledigte Lehrstuhl der Pathologie und Therapie,
wurde dem Herrn Doktor Eduard Fueter übertragen.
Zugleich wurden bei dcm Departement des Innern die nöthigen

Schritte gethan, damit eine hinreichende Anzahl Krankenbetten

im Jnfclfpital dem Lehrer dcr Klinik zur Verfügung
gestellt werden; eine deswegen nöthige Vorkehr, weil der

neue Professor dcr Klinik nicht zugleich Jnfclarzt war. Auch

für die Errichtung einer chirurgischen Klinik im Jnselspital
wurden die nöthigen Unterhandlungen eingeleitet.

Einen empfindlichen Verlust erlitt die Akademie durch
den freiwilligen Rücktritt des Herrn Johann Schnell,
Professor dcr Botanik und Zoologie. Bei diefem Anlaß fand
eine neue Vertheilung diefer Lehrfächer statt, indem die

Botanik dem Herrn Professor Mohl, die Zoologie dagegen

dem an diefen Lehrstuhl vociertcn Hcrrn Doktor Pcrty, gc-
wefencn Privatdocent in München, übertragen ward.
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Auch in der theologischen Fakultät fanden mehrere
Veränderungen statt.

Herr Stapfcr, feit dem Jahre 1818 Professor der
Exegese, ward auf feine Bewerbung zum Pfarrer nach Maikirch
erwählt, und darauf dessen vakant gewordener Lehrstuhl zur
allgemeinen Freude deS akademischen Publikums, dem Herrn
Samuel Lutz, Pfarrer an der Hciligen-Gcist-Kirche
übertragen.

An letztere Pfarrstelle ward gewählt, Herr Professor

Hünerwadcl/ welcher feit dem Jahre I809 den Lehrstuhl
der fystematifchen Theologie und Kirchengefchichte versehen

hatte. Dieser Lehrstuhl konnte im Laufe dcö JahreS 1833

nicht wieder besetzt werden.

Auch den Subsidiaranstaltcn wurde die erforderliche
Aufmcrfamkeit geschenkt; für das physikalische Kabinet wurden

mehrere neue Instrumente angeschafft; der Stadtbiblio-
thck/ dcr medizinischen und der Studentcnbibliothck die
gewohnten jährlichen Beischüsse und auch der Predigerbibliothek
eine Beisteuer ausgerichtet, so wie für den botanischen Garten

ein größerer Beitrag alS früher bewilligt.
Die gewohnten Aufmunterungen der Studierenden blie-

bcn auch dicfeö Jahr nicht aus.

2. Bisherige Gymnasien oder Progymnasien.

») Gymnasium und Littcrarschule in Bern.

So wie bei dcn höhcrn, fo war auch bei den untern
wissenfchaftlichcn Anstalten eine durchgreifende Reform
dringendes Bedürfniß; die daherigen Vorschläge dcs ErziehungS-

dcpartements wurden am 28. März 1833 von dem

Regierungörath genehmigt. Bisher bestand die ganze Littcrarschule

in drei Abtheilungen: der EleMentarschulc mit drei,
der Klasscnschule mit vier und dcm Gymnasium mit zwei

Klassen. Die wesentlichste in der Elementarschule ein-
- > ,4 *
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geführte Aenderung/ bestand in der Ausschließung des latti-
Nischen Sprachunterrichts und der Widmung mehrerer Zeit
auf die Muttersprache/ wodurch die Anstalt ihrcm Zweck
einer eigcntlichcn Elementarschule näher gebracht ward. Jn
Hinsicht der äußern Form dann fand die wesentliche Veränderung

statt/ daß der zum ersten Lehrer erwählte Herr August

Hopf zum eigentlichen Direktor der Anstalt erwählt ward/
wodurch man die fo nöthige Einheit in den Elementarunterricht

zn bringen hoffte, und daß eine Ausdehnung der Ele-
mentarschule nach unten statt fand/ fo daß von nun an jeder
Knabe nach zurückgelegtem vierten Jahre in folche eintreten
kann, statt erst nach dem sechsten Jahre.

JuderKlasfenfchule und dem Gymnasium dann/
ward die Aenderung eingeführt/ daß/ da die obere Abtheilung

des bisherigen obern Gymnasiums zu dem zu errichtenden

höhern Gymnasium gezogen werden sollte/ die untern
Klassen deö erstern noch mit der Klassenfchule unter dcm

gemeinschaftlichen Namen der Litterarfchule oder dcS

Vorgymnafiums vereinigt wurden. Dicse Littcrarfchule
besteht nun aus sechs Klassen / von denen die untere Abtheilung

des bisherigen obern Gymnasiums die erste bildet.

Der aus dcr Elementarschule verbannte lateinische

Sprachunterricht wird nun mit desto größerem Eifer in der

Littcrarfchule betrieben / in welcher übrigens dic wcfcntliche

Aenderung der Abschaffung des bisher angewendeten Klasscn-

systcms und der Verschmelzung desselben mit dcm Fachsystcm

eingeführt ward/ wclch letzteres früher nur in der Mathematik

und den Kunstfächern statt fand.

Auch in andern Beziehungen wurde für Hebung der Litte-
rarschule von dem Erzichungsdepartcment daö mögliche

gethan / theils durch Bewilliguug der Anschaffung dcr nöthigen

Lehrmittel für die verschiedenen Unterrichtsfächer/ theils
durch einen Gcldbeischnß zn Errichtung einer Schulbibliothek/
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theils endlich durch Herabsetzung der monatlichen Schulgelder

zu Erleichterung der Eltern.
Einen sehr empfindlichen Verlust erlitt die Schule durch

den plötzlichen Hinschcid ihres Rektors / Herrn Usteri/ an
dessen Stelle Herr Doktor Wilhelm Müller aus Sachsen

ernannt ward.

K) Gymnasien der kleinen Stcidte.

Auch diesen Lehranstalten stehen mannigfache Reformen
bevor/ die jedoch bis nach Errichtung des höhern Gymnasiums

zu Bern und Festsitzung feines Verhältnisses zu jenen
Anstalten verfchoben bleiben müssen.

Indessen ertheilte der gründliche Bericht der von dem

Erziehungsdepartement zu Unterfuchung der Collégien zu

Prumrnt und Delsberg abgeordneten Kommittirren/ bestehend

in dcn Herren Professoren Lutz, Usteri und Bernhard
Studcr/ wcfcntliche Ausschlüsse über dcn Zustand jener
Anstalten und erfreuliche Kunde übcr die Bemühungen der

neuen Administration zu Pruntrut um das Gedeihen des

dortigen Collegiums.

Jn der nämlichen Art/ wie im vorigen Jahre die

Verwaltungsbehörde zu Pruntrut neu zusammengesetzt ward/ ist

in diefem Jahre der Administrationsrath des Collegiums
zu Dclöbcrg und derjenige des Gymnasiums zu Biel
réorganisât und neu besetzt worden.

Das Gymnasium zu Biel gewann übrigens zwei tüchtige

Lehrer in dcn Pcrfoncn des Herrn Ludwig Lindt nnd des

Herrn Ernst Schüler/ und hatte sich überdies durch

Ausrichtung einer besondern Gratifikation an mehrere Lehrer/
die eine größere Zahl von Lehrstunden ertheilte«/ als wozu

sie verpflichtet waren, der Aufmerksamkeit der Regierung

zu erfreuen.

Zu allmähliger Einführung der nöthigen Einheit in
sämmtlichen Sekundaranstalten und zu näherer Bestimmung
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ihres Verhältnisses zu den höhern Lehranstalten sowohl/ als
zu den Primarschule«/ wurde von dem Erzichuugödeparte-
ment am 29. November eine eigene Kommisston sachkundiger
Männer mit dcr Bearbeitung von Gesctzcscntwiirfc« über
die Organisation der Sckundaranstatte« beauftragt.

3. Primarschulwcsen.

Die vollendete Bearbeitung des Entwurfs eines Primär-
schulgesctzcs zögerte in den Vorberathungcn durch die cngere
und größere Landfchulkommifston/ fo daß die Berathung
durch daS ErzichuttgSdcpartemcnt im Laufe dcö Jahres 1833

noch nicht statt fand.
Unterdcsscn fnchte daS ErziehungSdcpartcmcnt durch

einzelne proviforifche Anordnungen in den ganzen Organismus
deS Schulwesens die nöthige Bestimmtheit zu bringen. -

Dahin gehört die neue Instruktion für die Schulkom-
missaricn als die gefetzlichen Organe deö Erzichungsdeparte-
ments für die Aufsicht und Leitung dcr Primarfchulen. Die
vermehrten Leistungen/ welche.die neue Instruktion den

Schulkommissarien auflegte/ machte eine Verkleinerung der

Kommissariatöbczirke und daher eine Vermehrung derfelben

nöthig / welchc auch durch Trennung der größern Amtsbezirke

in zwei Schulkommissariate statt fand/ wodurch die Zahl
der Letzter« von vierundzwanzig auf vicrzig vcrmchrt ward.
Die nämliche GcfchnftSvcrmchrung zog natürlich auch eine

Erhöhung der Entschädigung dcr Schulkommissarien nach

stch; bisher wurde darauf jährlich cine Summe von L. 8«o

verwendet / welche nun infolge Autorisation dcs Ncgierungs-
raches auf L. i80o ausgcdchnt worden.

Eine besondere Verfügung erforderten in diefer Hinsicht
die katholischen Amtsbezirke im Lebcrberge/ welchen bis jetzt

das Institut dcr Schulkommissarien fremd war/ fo daß eigentlich

keine Spccialaufsicht über die dortigen katholifchen Schulen

durch eiu eigenes Organ des ErziehungSdepartcmeuts statt
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fand. Durch einen Befchluß deö RegierungSratheS vom 16.

März wnrden daher für die katholischen Bezirke des Jura
besondere Bezirköfchulkommifstonen aufgestellt/ bestehend aus

dem Regierungöstatthalter alS Prästdent/ einem durch das

ErzichungSdepartement zu bezeichnenden Mitgliede und einem

von dem Herrn Bifchof zu delegierenden Dekan.

Ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte das

Erziehungsdepartement dcr im Jahre 1832 errichteten Normalanstalt

zu Münchenbuchsee. Durch die verzögerte
Vollendung dcr Bauten und Einrichtungen/ so wie wegen der

Angriffe deS Herrn von Fellenberg zu Hofwyl gegen den

Direktor / Herrn Langhaus, wurde die Eröffnung der
Anstalt bis ins Spätjahr 1833 verfchoben. Nachdem nnn am

19. August das Organifationsreglement der Anstalt die

Genehmigung des Regierungsrathes erhalten hatte, fand am

26. und 27. August daS Vorexamen mit dcn zur Aufnahme
stch meldenden Zöglingen und den zwei ersten HülfSlehrern/
und am 4. September die förmliche Eröffnung der Normal-
anstalt in Gegenwart einer Abordnung des Erziehungsdepartements

statt.

Dcr am Schluß des JahreS durch den Direktor
eingereichte Bericht über den Zustand und Fortgang der Anstalt/
war im Ganzen befriedigend.

Zwei Gefchenke verdienen hier rühmliche Erwähnung/
welche von Freunden der Anstalt dicfer dargebracht worden

stnd:
Eine Wittwe aus Bern/ deren Sohn im Laufe des JahreS

1833 daö MnShafen-Beneficium erhalten und von diefem
bereits ein Quartal bezogen hatte/ wurde durch ein ihr
zugefallenes Erbe in den Stand gefetzt/ den Sohn ohne

Unterstützung zu erziehen. Sofort leistete ste nicht nur auf das

Beneficium Verzicht/ fondern verwendete das bezogene Quartal

auf die Bezahlung der Kostgeldes für ein Jahr für einen

in die Normalanstalt aufzunehmenden Knaben.
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Ferner übersendete Herr Fuchs in Bern, theils in
eigenem, theils im Namen eines Freundes, dem Erziehungs-
departemcnt L. 100 zu Handen der Anstalt.

Die Umstände verhinderten in diesem Jahre das Erzie-
hungSdcpanemcnt einen dreimonatlichen SchullehrcrbildungS-
kurö abhalten zu lassen, demjenigen ähnlich, welcher im
vorigen Jahre zu Hofwyl unter der Leitung des Scminar-
direttorö stattgefunden hatte.

Dagegen veranstaltete Herr Fcllenberg zu Hofwyl mit
Bewilligung des Regierungsrathes einen solchen. Da dieser

jedoch dem dringenden Bedürfniß der Bildung von Pri-
marfchullehrern nicht in hinlänglichem Maaß entfprechen

konnte, fo fah sich daö ErzichungSdepartement, bis daß die

Anstalt zu Münchenbuchfee die hinreichende Zahl nach

Vollendung deS zweijährigen LchrkurfuS liefern würde, veranlaßt,

nach proviforifche« Bildungsmittcln sich umzufehen.

Zu diefem Zweck richtete es an neunundzwanzig Schulfreunde
aus allen Theilen des Cantons die Anfrage, ob sie bereit
seien, einigen fähigen Jünglingen während drei bis vier
Monaten Unterricht zu ertheilen. Von dcr großen Mehrzahl

langten günstige Antworten ein, worauf der
Regierungörath einen Kredit von L. so«« für die Anordnung
diefer proviforifche« Normalkurfe eröffnete und ein ihm
vorgelegtes Regulativ über daö Alter, die Zahl solcher Jünglinge

und die Entfchädigung für ihre Kost genehmigte.

Schon vor diefen Einleitungen hielten Herr Pfarrer
Jost zu Schwarzcnegg und der Schullchrcr Otth zu

Meiringen, diefer unter Aufsicht dcö dortigen Herrn Pfarrers,
Normalkurfe mit Schullchrer« aus dcr Umgegend.

Gemäß dem Artikel 3 dcö Gesetzes über die Errichtung
von Normalanstalten, welcher auch dem französischen Theil
deö CantonS die Gründung einer solchen zusichert, wurde

wenige Monate nach der Eröffnung derjenigen zu Münchenbuchfee

eine Kommifsion aus sachverständigen Männern des
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LcberbergeS mit der Bearbeitung eines Gesetzesentwurfs und
der Einreichung zweckdienlicher Vorschläge zu Errichtung
einer französischen Normalanstalt niedergesetzt.

Eine ähnliche Aufforderung an alle Gemeinden zu

Errichtung oder Erweiterung von Sommerschnlen/ wie im
Jahre 1832 erließ das Erziehungsdepartement auch diefeS

Jahr; und es gereicht dcr Behörde zu dcm größten
Vergnügen/ hiemit öffentlich erklären zu können/ daß diefe

Einladung den erfreulichsten Erfolg gehabt hat. Vorzüglich
in diefem Punkt giebt stch der im ganzen Lande erwachte

regere Eifer für das Schulwesen zu erkennen/ und wirklich
beweisen die Ergebnisse in dieser Hinsicht einen bedeutenden

Fortschritt. Die Zahl der Sommcrschulen welche im Jahre
1833 entweder neu errichtet oder verlängert worden sind/

beträgt dreihundert siebenundvierzig. Die daherigen von
dem ErzichungSdepartement bewilligten Beisteuern steigen

auf die Summe von L. 6681. 36'/^ Rp.
Von noch unmittelbarerem Nutzen erzeigten sich die

Mädchenarbeitsfchulen/ zu deren Errichtung das

Erziehungsdepartement die Gemeinden ebenfalls einlud. Gehörig

ausgebildet und ausgedehnt kann durch diefe Institution
eine weftntliche Quelle der Armuth verstopft werde«/ indem

die armen Mädchen zu dcr Möglichkeit gelange«/ durch ihre
Händearbcit wenigstens einen Theil ihres Lebensunterhalts

zu gewinnen. Doch hatte die Einführung dcr Arbeitsschulen
mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen/ als die Ausdehnung

der Sommcrschulen. Nichts destowenigcr wurden in
diesem Jahre stebenuudscchözig Mädchcnarbcitsschulcn errichtet/

denen von der Regierung eine Beisteuer von L. uns
zufloß.

Auch durch Verschenkung geeigneter Lehrmittel suchte

das ErzichungSdepartement die Schulen und ähnlichen
Institute zu unterstützen. So erhielten im Jahre 1833 nicht
weniger als zweihundert vierzig Schulen Unterstützung an
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Lehrmitteln/ theils durch Geschenke an Büchern und
dergleichen/ theils durch Gcldsteucrn zu Anschaffung von Büchern.
Ferner wurden die Schullehrerbtbliothekeu und die

eigentlichen Schulbibliothekcu durch Gcldsteuern
begünstigt; von jenen scchS/ von letzter« acht/ so wie die Sän-
g er ver e in e zu Förderung der Gesangbildung.

Dem seit langem gefühlte« Bedürfniß angemessener Kinder-

und VolkSlefebücher/ wurde durch Ausschreibung von
Prämien oder durch geeignete Aufträge für folche abzuhelfen

getrachtet. So wurde der bekannte Schulfreund Herr Rickli
ersucht/ die Kohlrauschische Kinderbibcl nach unsern besondern

Bedürfnissen zn bearbeite«/ Herr Pfarrer Schaftcrmit
dcr französifchc« Ueberfctzung dcr Befchrcibnng von Palästina
(von Kohlcr) beauftragt/ und dcm Herrn Billharz/ Lchrer
zu Erlach / dic Vcrfcrtigung einer lithographirtcn Wandkarte

der Schweiz übertragen.
Auf die im vorigen Jahre veranstaltete Ausschreibung

eines Preises von L. 40« für die Abfassung eines Lesebuches

für die Primarschulen / waren zwei Arbeiten eingelangt/ von
denen jedoch keine den Wünschen dcS Erziehuugsdcparte-
mc«tS gänzlich entsprach. Dem einen der Verfasser / Herrn
Allcmann jünger zu Kirchlindach/ dessen Arbeit nur auf ganz

jnnge Kinder berechnet war/ wurde eine Summe von L. 100/
dem andern dagegen/ Herrn Hugendubel/ Lchrer an der

Ncalfchnle zu Bern/ ein Preis von L. so« zuerkannt/ diefcS

unter der Bedingung/ daß er feine Arbeit im Einvcrstäuduiß
mit dcm ErzichungSdepartement revidiere/ die von diefem

gewünschten Verbesserungen vornehme und dann sein
Lesebuch, nach dessen erkannten Einführung in die Schulen/ zu

billigem Preis verkauft/ welche Bedingungen dcr Verfasser

angenommen hat.

Ferner ward dcm ErzichungSdcpartcment cine Kompetenz

bis auf L. 1600 für Preife über die Abfassung eines

umfassenden Volköleseb ucheö eröffnet/ fo wie ein Kredit
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von L. so« für eine populaire kleine Schrift über häusliche
Erziehung; und ein anderer von L. 200 für eine Schrift
übcr die phyfifche Erziehung der Kinder bewilligt.

Wie es fchon im System der abgetretenen Regierung
gewefen/ fo machte eS stch auch die jetzige Regicruug zur
Pflicht/ die Gemeinden bei vorzunehmenden neuen Schul-
hanöbauten oder bedeutenden Schulreparationen in diefen

löblichen Unternehmungen zu unterstützen. Jm Jahre i833
wurde an drciunddreißig Gemeinden zu folchen Zwecken die

Summe von L. 9811 bewilligt/ und außerdem dcr Gemeinde

Dürrcnroth an die Kosten eines neuen Orgelbaucs eine

Beisteuer von L. 47« zuerkannt. '

Eine wesentliche Berücksichtigung im Fache dcr

Volkserziehung verdienen gewiß die alten unglücklich gewordenen

Schullchrer. Schon im letzten Verwaltungsbericht gefchah

des Dekretcöentwurfs über die Pensionierung solcher altcn
Staatsdicner Erwähnung; derselbe erhielt nun am 2s.
Februar 1833 die Sanktionierung deS Großen Rathes. Nach
dcm daherigen Dekrete foll dem Erziehungsdcpartemente jährlich

cin Kredit von L. 3000 zur Unterstützung alter/ im Schuldienst

untüchtig gewordener oder durch anßcrordcntliche
Unglücksfälle bedrängter Lehrer öffentlicher Primarfchulen
eröffnet werden; von dieser Summe sollen L. 2000 auf fixe

Leibgcdinge und L. 1000 auf außerordcntliche Unterstützungen

verwendet werden; jene stnd nach dem Altcrsrang/ diefe
nach freier Wahl zu vergeben. Es wurden nun vierzehn
fixe Leibgcdinge von L. 7o, und siebzehn von L. so errichtet

und vom 1. Juli 1833 an ausbezahlt. Dagegen erhielten
neunundzwanzig Schullehrer im Laufe dcS Jahrcs eine

außerordentliche Unterstützung von zusammen L. 652. so Np.
Endlich mögen hier noch einige fpcziclle Verfügungen

ihre Erwähnung finden.
Der katholischen Schule in Bern ward anch in diesem

Jahre die gewohnte Unterstützung von L. 320 bewilligt/ und
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der musikalischen Gesellschaft eiuc Beisteuer von L. soo

bewilligt, wodurch die Fortdauer dieser Gesellschaft wieder
gesichert wordeu ist.

Ferner wurde in Anerkennung des Bedürfnisses einer

Erweiterung der Taubstummenanstalt, ncbst dem gewohnten
Bcifchusse von L. sooo für das Knaben-Taubstnmmeninstitut,
eine weitere Summe von L. 4««« für dessen Erweiterung
bewilligt.

Obwohl vorzugöweife mit dem Erziehungswefen im
allgemeinen beschäftigt, glaubte das Erziehungsdepartement
doch auch den Anlaß für das geistige Wohl eines einzelnen
Knaben zu forgen, nicht versäumen zu sollen. Christian
Bärchten von St. Stephan, 11 Jahre alt, wegen wieder-
holten Diebstahls von dcm Obergcricht am 8. August I832
zu zweijähriger Enthaltung an einem von der Regierung zu

bestimmenden Ort vcrurtheilt, wurde in Ermangelung einer

geeigneten Anstalt für junge Verbrecher ins Zuchthaus
abgeliefert. Auf diefen Knaben aufmerksam gcmacht, und in
dcr Absicht durch eine forgfältige Behandlung auf dessen

gründliche Besserung hinzuwirken, wurde der junge Bärchten
von dem Erziehungsdcpartcment mit Ermächtigung dcö Re-

gicrungsrathcs gegen ein jährliches Kostgeld von L. 120 bei

dem bekannten Schullchrer Kammer untergebracht, und diefem

dessen specielle und strenge Beaufsichtigung neben

fortwährender zweckmäßiger Befchäftigung aufgetragen.

Dcr fchon früher an den Regicrungsrath gestellte

Antrag zu Errichtung einer Garnisonsbibliothek
Einführung deö Turn- und Schwimmunterrichts uud eines

allgemein faßlichen Abendunterrichts wurde in diefem Jabre
genehmigt. Eine Summe von L. 200 wurde für die erste

Gründung jener Bibliothek bewilligt. Die Einführung des

Turn- und Schwimmunterrichts dagegen scheiterte einstweilen

an der Auswahl der Stunde, und diejenige des Abendunterrichts

au dem Aufsinden eines geeigneten Lehrers.
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Schneller kam eine andere ebenfalls auf die Garnison
bezügliche Maasmahme zur Ausführung, nämlich die Abhaltung

einer Militärprcdigt je am ersten Sonntage eines Mo-
natS, durch einen jeweilen vom Erzichungödcpartcmcnt zu

bezcichneuden Feldprediger. Die erste diefer Predigten fand

am 1. Oktober statt.

Fi nanz de parte m eut.

Die eigentlichen finanziellen Refnltate des StaatSver-
mögcns und der Finanzverwalmng sind enthalten:

1) Jn dcr Uebersicht der Ergebnisse dcr Standcsrechnung
vom Jahre 1833. (Beilage Nr. 2.)

2) Jn der Uebersicht des Staatsvcrmögens auf 31. De¬

zember 1833. (Beilage Nr. 3.)

Der gegenwärtige Bericht beschränkt sich daher wesentlich

auf die Darstellung der verschiedenen Veränderungen in
der Organifation dcr Finanzverwaltung und auf diejenige
der leitenden Grundfätze in der Administration der

einzelnen Zweige derselben.

Unter den organischen Gesetzen ist von bedeutender

Wichtigkeit das Gesetz vom 28. März 1833 zu Organisation
der Finanzverwaltung in den Amtsbezirken, wodurch daS

ganze Rechnungswesen den RegierungSstatthaltcrn, Schaffnern

und AmtSschreibern abgenommen, für jeden Amtsbezirk
ein Amtsfchaffner, zu Besorgung dieses Rechnungswesens

nebst den Verrichtungen der AmtSohmgeldöbcziehcr und
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